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Der Chef darf meinen Büro-PC
nicht durchsuchen. Bei

Krankheit muss ich ein
Attest vorlegen und acht
weitere Rechtsirrtümer
aus der Arbeitswelt 
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In dieser Ausgabe gibt es zwei kleinere Artikel, die eines gemeinsam haben:
Die Angst vor dem Verlust des eigenen Status. Viele deutsche Arbeitnehmer
fürchten sich vor der Öffnung der Arbeitsmarktgrenzen nach Osten. Sie

haben Angst vor Lohndumping und Konkurrenz durch evtl. zu uns kommende
Ost-Europäer. 

Dann gibt es noch eine kleine Umfrage die besagt, dass sich jeder Vierte
einen Jobwechsel vorstellen kann, sich aber von einer Umsetzung abhalten
lässt. Auch hier wird als Grund die Angst vor einem möglichen Verlust des
Status genannt.

Warum aber haben wir in Deutschland so große Angst? Trauen wir uns
nichts mehr zu oder ist unsere Arbeitsleistung schlichtweg nicht mehr konkur-
renzfähig? Wir sind in der Regel gut ausgebildet und müssten uns nicht fürch-
ten. Dass wir es trotzdem tun zeigt allerdings, wir selbst können gut einschät-
zen, dass ein sicherer Arbeitsplatz auch viel mit Qualifikation zu tun hat und
man dafür etwas tun muss.

Hiervon aber lassen sich viele Arbeitnehmer abhalten. Einmal im Job hat
man nur wenig Zeit und meistens noch weniger Lust, sich weiterzubilden und
neue, bessere Qualifikationen zu erreichen. Aber gerade in der heutigen Zeit ist
lebenslanges Lernen die Voraussetzung, um sicher im Job zu stehen und auch
keine Angst vor beruflichen Veränderungen haben zu müssen.

Haben Sie also Mut zu Veränderungen. Bereiten Sie sich ganz einfach
darauf vor. Durch Weiterbildung und Qualifizierung …

Ihr Sven Wolter-Rousseaux
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Frauen wollen
Ingenieur werden

Frauen beginnen immer häufi-
ger ein Studium in den Fächern
Ingenieur- und Naturwissenschaf-
ten. Das schreibt RP-Online unter
Hinweis auf eine schriftliche
Aufstellung des Bundesforsch-
ungsministeriums, die der RP-
Redaktion vorliegt.

So sei der Frauenanteil in den
Jahren 2003 bis 2009 in den
Mathematik- und Naturwissen-
schaften bundesweit um 2,9
Prozent, von 38 auf 40,9 Prozent
gestiegen, wie RP berichtet. Bei
den Ingenieurswissenschaften sind
es 1,7 Prozent, von 20,5 auf 22,2
Prozent. Aktuell sind von etwa
86.000 Studienanfängern bei den
Ingenieurwissenschaften knapp
20.000 Frauen darunter.

Forschungsministerin Annette
Schavan (CDU) freut sich beson-
ders darüber, dass der Anteil in den
letzten Jahren kontinuierlich steigt.
" Allerdings muss diese Entwick-
lung noch weiter an Fahrt aufneh-
men. Hierfür sind nicht nur
Veranstaltungen wie der Girls Day
wichtig. Mädchen und junge
Frauen brauchen Vorbilder und
Unterstützung bei der Berufswahl,
auch in der Familie", so die CDU-
Politikerin.

Rund 6,5 Millionen Niedrig-
lohnbeschäftigte gibt es in
Deutschland. Dass die sich

schlecht bezahlt fühlen, ist weithin
bekannt. Mittlerweile beklagen sich
aber auch jeder dritte Arbeitneh-
mer, die nicht mittelbar dem
Niedriglohnsektor zugeschrieben
werden, über eine zu schlechte

Bezahlung. Darunter auch zuneh-
mend Facharbeiter und Ingenieure.

Gerade letztere beklagen immer
öfter, dass große Firmen, wie z.B.
Airbus, Daimler oder auch Luft-
hansa kaum noch eigenes Personal
einstellen, sondern sich flexibles
Personal über Leiharbeit aufbauen,
die in der Regel schlechter bezahlt

werden, als ihre fest angestellten
Kollegen. Angesichts des steigen-
den Fachkräftemangels steigt aller-
dings auch die Entlohnung inner-
halb der Leiharbeit. Immer mehr
Zeitarbeitsfirmen zahlen mittlerwei-
le Equal-Pay (gleicher Lohn für
gleiche Arbeit), um die Nachfrage nach
Fachkräften bedienen zu können.

ANZEIGEN

Jeder 2. Arbeitnehmer fühlt
sich schlecht entlohnt
Besonders Berufseinsteiger klagen über schlechte Bezahlung

Branche / Tätigkeit Fühle mich fair bezahlt Fühle mich schlecht bezahlt
Handwerker / Bau (inkl. Vorarbeiter) 71 Prozent 29 Prozent
Gewerbliche Arbeitnehmer (Lagerlogistik u.a.) 18 Prozent 82 Prozent
Gastronomie 45 Prozent 55 Prozent
Kraftfahrer / Berufskraftfahrer 51 Prozent 49 Prozent
Einzelhandel (Verkäufer) 42 Prozent 58 Prozent
Sicherheitsbranche 12 Prozent 88 Prozent
Pflegebranche 53 Prozent 47 Prozent
Facharbeiter (Elektriker, Mechatroniker u.a.) 78 Prozent 22 Prozent
Kaufmännische Angestellte 69 Prozent 31 Prozent
Kaufmännische Führungskräfte 82 Prozent 18 Prozent
Zeitarbeitnehmer (qualifiziert) 63 Prozent 37 Prozent
Zeitarbeitnehmer (gering qualifiziert) 39 Prozent 61 Prozent
Zeitarbeitnehmer (Helfertätigkeiten) 17 Prozent 83 Prozent

E-Mail-Umfrage von Jobs-Kompakt NORD. Teilnehmer: 269  /  Werte gerundet / 03.11
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In der deutschen Auto-Branche
läuft es hervorragend. Gerade erst
meldeten Porsche und VW Rekord-
gewinne. In den kommenden neun
Jahren will Audi 10.000 neue Ar-
beitsplätze zur Verfügung stellen.
Im laufenden Jahr sind bereits 2.000
Neueinstellungen fest eingeplant.
Angesichts des Wachstumspoten-
zials in den Ländern wie beispiels-
weise China, Russland und Indien
ist sogar davon auszugehen, dass
Audi künftig noch mehr Personal
einstellen wird. In diesem Jahr
erwartet Rupert Stadler (Vorstands-
vorsitzender von Audi) ein Absatz-
wachstum von 1,1 auf 1,2 Millionen
Einheiten weltweit. 

10.000 neue
Arbeitsplätze
bei Audi

Sieben Jahre, seit dem EU-
Beitritt vom 1. Mai 2004, mus-
sten die Menschen aus den

EU-Ländern Estland, Lettland,
Litauen, Malta, Polen, Slowakei,
Slowenien, der Tschechischen
Republik, Ungarn und Zypern war-
ten, bis Sie uneingeschränkt im
Rahmen der Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit auch bei uns in
Deutschland ohne spezielle Erlaub-
nis tätig werden durften. Seit dem
1. Mai 2011 ist es jetzt soweit – die
Arbeitsmarktgrenzen sind offen.

In vielen Branchen, insbesondere
im Niedriglohnbereich, herrscht
Furcht unter der Arbeitnehmer-
schaft, dass die Arbeiter aus dem
Osten zur Billiglohn-Konkurrenz

werden. Eilig wurden in den letzten
Monaten noch Mindestlöhne in vie-
len Branchen, wie der Zeitarbeit
oder im Sicherheitsgewerbe verein-
bart, um eine mögliche Dumping-
lohnkonkurrenz zu verhindern. Ist
die Angst überhaupt gerechtfertigt? 

Arbeitsmarktexperten gehen da-
von aus, dass es keinen Ansturm
geben wird. Dafür werden mehrere
Gründe genannt. Ein Grund ist, dass
sich Deutschland als eines der letz-
ten Länder geöffnet hat. In England
oder Irland z.B. sind die Grenzen
schon mehrere Jahre auf. Wer unbe-
dingt in den Westen wollte, ist längst
gegangen und hat nicht erst auf die
Öffnung der deutschen Schranken
gewartet.

Jeder Vierte denkt
intensiv über einen
Jobwechsel nach

E
twa jeder vierte Deutsche
denkt darüber nach, den Job
zu wechseln. Das geht aus

einer repräsentativen Umfrage des
Meinungsforschungsinst i tu ts
Emnid hervor. 26 Prozent der
Bundesbürger gaben demnach an,
dass sie den Arbeitsplatz sofort
wechseln würden, wenn sie sich

dadurch gleich oder besser stellen
könnten. Bei den 30- bis 39-
Jährigen würden sich sogar fast
die Hälfte (42 Prozent) unter die-
sen Umständen einen neuen Job
suchen. Die Angst vor Nachteilen
hält die Mehrheit allerdings von
einer Umsetzung ab. Befragt wur-
den rund 1.000 Bundesbürger.

Aber die Angst vor Nachteilen hält die 
meisten Arbeitnehmer von der Umsetzung ab

Risiko oder Chance? 
Öffnung der Arbeits

Neuer Job
gefällig?

www.Jobs-Kompakt.de

Seit dem 1. Mai können Menschen aus unseren  
uneingeschränkt arbeiten. Die Erwartungen sind
Billiglohnkonkurrenz, Arbeitgeber freuen sich auf

Neuer Job gefällig? w
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In der Logistik-Branche herrscht
Hochkonjunktur. Vergessen ist die
Weltwirtschaftskrise und die damit
verbundene Flaute aus dem Ost-
Asien Im- und Exportgeschäft.  Im
Hamburger Hafen hofft man darauf,
die hervorragenden Umschlagzahlen
aus den Jahren 2008 und 2009 wie-
der zu erreichen. 
Mittlerweile werden sogar die
Gabelstaplerfahrer knapp. Viele
Logistikunternehmen suchen hände-

ringend Mitarbeiter mit entsprechen-
den Scheinen. Diese kann man in der
Regel schon innerhalb von wenigen
Tagen erwerben, da keine Verkehrs-
regeln im Straßenverkehr dazu
gehören.
Beispiel für Firmen, die aktuell
suchen: Hanseteam Partner für
Personal GmbH, Telefon 040 - 36 98
76-22, www.hanseteam.de oder
Randstad, Telefon  040-40189 869,
www.randstad.de

Was bringt die 
marktgrenzen

Staplerfahrer
dringend gesucht

Ein beruflicher
Neuanfang ist in
Deutschland nicht
einfach. Sie brauchen
vor allem Mut zur
Veränderung

FOTO: FOTOLIA.DE

 östlichen Nachbarstaaten auch in Deutschland
geteilt. Arbeitnehmer fürchten sich vor der
neue Fachkräfte

Aber auch der Aufschwung der
östlichen Wirtschaften ist ein Grund
dafür, dass kaum jemand auf ge-
packten Koffern sitzt. Wer arbeiten
will, findet in der Regel auch einen
Job in seiner Heimat. Nur wenige
sind deshalb bereit ins Ausland zu
gehen, wo sie im Helfermarkt auch
nur wenige Euro mehr verdienen
würden, dafür aber auch deutlich
höhere Lebenshaltungskosten hätten.

Vor dem Hintergrund dieser
Prognosen hat sich auch die
Stimmungslage auf deutscher Seite
deutlich entspannt. Doch auch die
Hoffnung der Arbeitgeber, dass
Fachkräfte aus dem Osten kommen
und den Fachkräftemangel lindern
könnten, scheint sich nicht zu erfül-

len. Denn auch hier gilt: Wer Arbeit
suchte, ist längst weg. Gerade
Länder, wie England stehen bei den
besser qualifizierten Ost-Europäern
hoch im Kurs, weil dort u.a. bessere
Gehälter gezahlt werden.

Trotzdem werden einige wenige
Arbeitnehmer aus Ost-Europa kom-
men. Hiesige Arbeitnehmer sind
aber von der Zuwanderung weniger
betroffen. Langfristig bleibt das
gesamtwirtschaftliche Lohnniveau
in Deutschland wohl weitgehend
konstant. Auch die deutsche Arbeits-
losenrate wird nur marginal steigen.
Denn Einwanderer aus Osteuropa
wären Experten zufolge vor allem
eine Konkurrenz für schon hier
lebende Ausländer.

www.Jobs-Kompakt.de

ANZEIGE
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10 Legenden des Arbeit
Bei Kündigung gibt es eine Abfindung. Wer
krank ist, darf auch keinen Nebenjob aus-
üben. Der Chef darf meinen Büro-PC
nicht durchsuchen. Jobs-Kompakt
NORD räumt mit den häufigsten
Irrtümern des Arbeitsrechts auf
Irrtum 1
Der Chef darf meinen
Püro-PC nicht durchsuchen

Das ist nicht grundsätzlich verbo-
ten, sondern hängt von den Verein-
barungen innerhalb des Betriebs ab.
Grundsätzlich gilt, dass der Büro-PC
der Firma gehört und der Chef jeder-
zeit ein Zugrifffsrecht darauf ausü-
ben darf. Anders ist es nur, wenn die

private Nutzung des PC's ausdrück-
lich genehmigt ist. Dann muss sich
auch Ihr Boss erst eine Genehmigung
von Ihnen einholen, wenn er an
Ihren Rechner möchte. 

Tipp: Fragen Sie im Zweifel vor-
her an, ob Sie private Dateien auf
Ihrem Büro-Computer speichern
dürfen. Gibt es keine schriftliche
Genehmigung hierfür, lassen Sie es
lieber sein.

Das Arbeitsrecht ist mittlerweile so
vielfältig, dass Arbeitgeber, wie
Arbeitnehmer schnell können. Aber
auch für Experten hält der deutsche
Gesetzgeber immer wieder große
Überraschungen bereit. Wussten
Sie zum Beispiel, dass auch ein
mündlich geschlossener Arbeitsvertrag
volle Rechtskraft besitzt? Oder, dass
der Chef einen Nebenjob nicht einfach
so verbieten darf?                         

Foto: Fotolia.de
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Irrtum 2
Wer krank ist, darf auch
keinen Nebenjob ausüben

Selbstverständlich ist die
Krankheitsphase dazu da, die volle
Genesung zur Ausübung der
Tätigkeit wieder herzustellen. Aber
nicht jeder Nebenjob ist während
einer Krankheit auch verboten, wie
uns Rechtsanwalt Dennis Küster
erklärt: "Wenn z.B. ein LKW-Fahrer
aufgrund einer Erkrankung der
Beine krank geschrieben ist, dann
darf er im Zweifel einen Nebenjob
ausüben, z.B. eine PC-Tätigkeit, für
die er seine Beine nicht beansprucht
bzw. deren Genesung nicht gefähr-
det."

Tipp: Sie sollten trotzdem bei
Krankheit jede Nebentätigkeit mit
Ihrem Chef besprechen. Es könnte
sonderbar aussehen, wenn Sie trotz
Krankheit beim arbeiten "erwischt"
werden.

Irrtum 3
Mein Chef muss mir immer 
einen Nebenjob erlauben

Grundsätzlich gilt, dass Sie auch
ohne Zustimmung Ihres Arbeitge-
bers einer Nebentätigkeit nachgehen
dürfen, sofern im Arbeitsvertrag
oder einem geltenden Tarifvertrag
nichts anders geregelt ist.

Unzulässig ist aber die
Aufnahme einer Nebenbeschäfti-
gung, wenn Sie durch die Neben-
tätigkeit Ihren normalen Arbeits-
pflichten aus dem Hauptarbeitsver-
hältnis nicht mehr oder nur noch
eingeschränkt nachkommen kön-
nen. Wenn Sie z.B. morgens um 8
Uhr im Büro sein müssen, ist es für
Ihren Abreitgeber unzumutbar,
wenn Sie beispielsweise bis 4 Uhr
nachts noch gekellnert haben.

Überhaupt darf die Arbeitszeit
aus dem Hauptarbeitsverhältnis und
dem Nebenjob die gesetzlich zuläs-
sige tägliche Arbeitszeit von 8
Stunden nicht übersteigen (kumu-
liert auf die 6 wöchentlichen Werk-
tage). Und natürlich darf eine
Nebentätigkeit die Wettbewerbs-
interessen Ihres Arbeitgebers nicht
entgegenstehen. D.h., dass Sie z.B.
nicht für ein Konkurrenzunterneh-
men tätig sein dürfen.

Tipp: Es ist immer am besten,
wenn Sie offen und ehrlich mit
Ihrem Arbeitgeber über Ihre
Nebentätigkeit sprechen und sich
diese genehmigen lassen. Verbietet
er Ihnen allerdings die Ausübung,
sprechen Sie lieber im Vorwege mit
einem Fachanwalt für Arbeistrecht. 

Irrtum 4
Ich darf die Pause durcharbeiten
und dafür früher gehen

Den Mittagssnack schnell am
Schreibtisch zu sich nehmen und
nebenbei am PC weiterarbeiten -
Eine schöne Idee, die viele
Arbeitnehmer dazu verleitet, im
Gegenzug früher das Büro zu ver-
lassen. Das ist allerdings nicht

immer erlaubt. Das Arbeitzeitgesetz
schreibt vor, dass ein Arbeitnehmer
mindestens 30 Minuten Pause
machen muss, wenn er länger als 6
Stunden arbeitet. Und ein Snack
nebenbei ist keine Pause. Für eine
Pause müssen Sie die Arbeit unter-
brechen. Das bedeutet, dass Sie in
dieser Zeit weder arbeiten noch sich
dafür bereithalten. Genauso darf der
Chef nicht von Ihnen verlangen,
dass Sie während der Mittagspause
durcharbeiten.

Grundsätzlich ist im Arbeitszeit-
gesetz folgende Pausenregelungen
festgeschrieben:
- bis zu sechs Stunden, müssen Sie

keine Pause nehmen. 

- über sechs Stunden bis zu neun 
Stunden, sollten Sie mindestens 
30 Minuten Pause machen 

- über neun Stunden, müssen Sie 
mindestens 45 Minuten Ruhe ein
legen.

Irrtum 5
Während einer Raucherpause
muss ich nicht ausstempeln

Arbeitgeber können Raucher-
pausen von der Arbeitszeit abziehen.
Arbeitsunterbrechungen privater
Natur müssen nicht bezahlt werden.
Stempelt ein Arbeitnehmer nicht
aus, obwohl es eine betriebsinterne
Regelung so anordnet, droht bei
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mehrmaligem Verstoß sogar eine
Kündigung (AG Duisburg, Urteil
vom 14.9.2009, Az. 3 Ca 1336/09). 

Das ist auch verständlich, da
ansonsten die Kollegen benachteiligt
würden, die keine zusätzlichen Pau-
sen, z.B. durchs Rauchen machen. 

Irrtum 6
Während einer Krankschreibung
darf mir nicht gekündigt werden

Nein, das ist eine Legende.  Auch
während einer Krankschreibung
kann das Arbeitsverhältnis fristge-
recht gekündigt werden. Die Krank-
heit befreit den Arbeitnehmer ledig-
lich von der Pflicht zur Erbringung
der Arbeitsleistung. Anders gesagt:
Er darf zu Hause bleiben statt zu ar-
beiten. Dem steht allerdings nicht ent-
gegen, dass der Arbeitgeber dem Mit-
arbeiter eine Kündigung zuschickt.

In Kleinbetrieben mit weniger als
11 Beschäftigten, kann sogar jeder-
zeit unter Einhaltung der gesetzli-
chen oder vertraglich vereinbarten
Kündigungsfrist das Arbeitsverhält-
nis ohne Angabe von Gründen been-
det werden. Der Arbeitnehmer hat
hier quasi keinen Kündigungsschutz. 

In Betrieben ab 11 Mitarbeitern
(wenn der Mitarbeiter mindestens
sechs Monate dort beschäftigt war),
braucht der Arbeitgeber für eine
Kündigung rechtlich nachprüfbare
Gründe. Hier regelt das Kündi-

gungsschutzgesetz, dass die Kündi-
gung einer sozialen Rechtfertigung
bedarf, die in betriebsbedingten, ver-
haltensbedingten oder personenbe-
dingten Gründen zu finden sein
kann. Aber auch hier spielt es für die
Wirksamkeit einer Kündigung keine
Rolle, ob der Arbeitnehmer gerade
krank geschrieben ist oder arbeitet.

Irrtum 7
Bei Krankheit muss ich immer 
ein Attest vorlegen

ANZEIGEN

Auch das ist nicht immer richtig.
Beschäftigte müssen zwar unverzüg-
lich  ihren krankheitsbedingten Aus-
fall dem Arbeitgeber mitteilen, z.B.
durch einen Telefonanruf., aber
einen  "gelben Zettel"  benötigen sie
erst ab dem vierten Tag der Krank-
meldung.

Eine Ausnahme gibt es aber,
wenn im Arbeitsvertrag oder in einer
Betriebsvereinbarung etwas anderes
vereinbart wurde. Das ist allerdings
ziemlich häufig der Fall. 

Darum unser Tipp: Schauen Sie
unbedingt in ihren Vertrag, ehe sie sich
ohne Krankenschein krank melden.

Irrtum 8
Arbeitsverträge können nach
Abschluss binnen zwei Wochen
widerrufen werden.

Nein! Schließen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag,
ist dieser gültig. Dabei spielt es keine
Rolle, ob es sich um eine schriftliche
oder mündliche Vereinbarung han-
delt. Der Arbeitgeber ist zwar ver-
pflichtet, mündlich getroffene Ver-
einbarungen spätestens einen Monat
nach Beginn des Arbeitsverhältnis-
ses schriftlich zu fixieren, aber der
Vertrag ist auch gültig, wenn er es
nicht tut. Er muss seinen Verpflich-
tungen aus dem Vertrag also nach-
kommen. Dasselbe gilt natürlich
auch für Arbeitnehmer. Es besteht
aber oftmals die Möglichkeit, den
Vertrag kurzfristig zu kündigen, so-
fern dieser z.B. eine entsprechende
Probezeitklausel vorsieht.

Irrtum 9
Bei Kündigung durch den
Arbeitgeber bekomme ich
immer eine Abfindung

Leider nicht! Arbeitnehmer ha-
ben keinen grundsätzlichen An-
spruch auf eine Abfindung. Sie
erhalten eine solche Zahlung nur
dann, wenn ein entsprechender

Sozialplan verhandelt wurde oder
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer
bei Ausspruch der Kündigung eine
Abfindung nach § 1a KSchG anbie-
tet. Für die Höhe einer Abfindung
gibt es aber auch keine festen
Regeln. Sie ist ausschließlich Ver-
handlungssache.

Irrtum 10
Der Chef darf mich aus dem
Urlaub zurückholen

Das wäre ja noch schöner. Der
Chef darf weder kurzfristig den
Urlaub streichen oder mich aus den
Ferien zurück beordern. Laut neue-
ster Rechtsprechung darf ein bereits
genehmigter Urlaub nämlich nicht
mehr gestrichen werden. Das gilt
auch dann, wenn ein wichtiger
betrieblicher Grund vorliegt.

Ist der Urlaub aber noch nicht
genehmigt, kann der Chef aus wich-
tigem betrieblichen Grund, z.B.
Auftragsandrang oder Kollege
krank, den Urlaub streichen bzw.
verschieben. Überhaupt gibt es für
die Urlaubsregelungen ein paar
interessante Gerichtsurteile:
- Die Urlaubsadresse muss nicht 

angegeben werden. Rückruf-
Vereinbarungen zwischen Chef 
und Mitarbeiter sind unwirksam 
(BAG, Az: 9 AZR 405/99)

- Fristlose Kündigung droht dem, 
der ohne Zustimmung des Chefs 
Urlaub nimmt oder eigenmächtig
verlängert 
(LAG Hamm, Az 4 Sa 707/97)

- Kollegen mit Kindern haben 
Urlaubsvorrang vor  Alleinsteh-
enden, Ältere Vorrang vor 
Jüngeren.

- Es ist unzulässig, sich  Urlaubs-
tage auszahlen zu lassen. 
Ausnahme: Das Arbeitsverhältnis
ist beendet. Dann muss der 
Resturlaub ausgezahlt werden.

Hinweis: Dieser Text stellt keine Rechtsberatung dar. Im Zweifel
oder bei Fragen konsultieren Sie bitte einen Fachanwalt

Unsere Buchtipps zum Thema

Rechtsirrtümer und Mythen rund um
Arbeitsvertrag und Kündigungsschutz

Basierend auf den Erfahrungen des
Verfassers als im Arbeitsrecht tätiger
Rechtsanwalt und als Personalleiter
in Führungspositionen in der
Deutschen Wirtschaft lässt sich fest-
stellen, dass sich rund um das
Arbeitsrecht bestimmte Mythen und
Rechtsirrtümer in den Köpfen vieler
Arbeitnehmer festgesetzt haben, die
sich häufig einfach vermeiden ließen.
In der nachfolgenden Zusammen-

fassung sollen diese Mythen und Rechtsirrtümer aufgeklärt
und Hinweise und Lösungen zur Vermeidung gegeben
werden. 
Autor: Michael Stauf
Broschiert: 28 Seiten, Verlag: Grin Verlag 
ISBN-10: 3640521714 , ISBN-13: 978-3640521715 

Einspruch!: Das große Buch
der Rechtsirrtümer

Der Höcker im Haus erspart den
Anwalt – nicht ganz, aber doch fast…
Dieses Handbuch gehört in jedes
Buchregal. Denn es räumt auf mit
populären Mythen rund um unser
Rechtssystem und erspart Ihnen
teure Missverständnisse und falsche
Beschuldigungen. Denn auch wenn
es nach wie vor auf jeder Baustelle
zu lesen ist: Eltern haften NICHT für
ihre Kinder. Und man kann gekaufte

Artikel auch OHNE Kassenzettel umtauschen. Solche und
viele andere Irrtümer aus der Welt der Justiz behandelt
Ralf Höcker  in diesem Buch.
Autor: Ralf Höcker
Taschenbuch: 336 Seiten, Verlag: Ullstein Tb 
ISBN-10: 3548373461 ISBN-13: 978-3548373461 
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Jede Woche flattert das Blatt in
die amerikanischen Haushalte.
Mit etwas Geduld und Schere

bewaffnet widmet sich nicht nur die
fleißige Hausfrau dieser Herausfor-
derung. Auch so manch gestandener
Mann lässt es sich im einstigen Land
der unbegrenzten Möglichkeiten
nicht nehmen, das Gutscheinheft
etwas näher unter die Lupe zu neh-
men.

Denn es lohnt sich! Man kann
beim Supermarkteinkauf, in der
Drogerie oder gar beim Zahnarzt

oder Friseur bares Geld sparen. 1
Dollar beim Müsli, 50 Cents bei der
Tomatensoße, 2 Dollar beim Hunde-
futter und weitaus mehr beim
Friseur-, Autowerkstatt- oder Arzt-
besuch! Das verleitet und man kauft
gerne Dinge, die man eigentlich
nicht braucht, wenn man nicht auf-
passt. Genau im Sinne der amerika-
nischen Industrie, die den Konsum-
rausch der Bürger bestens auszu-
nutzen weiß.

Alles, was man tun muss, ist
die kleinen Zettelchen mit Bar-Code
auszuschneiden, das Ablaufdatum zu
beachten und beim Einkaufen dann
zuzuschlagen. Auch online sind die
Schnipsel zum Download und
Ausdrucken bereit. Und wenn es
noch zusätzliche Rabattaktionen der
Geschäfte gibt, dann kann es sogar
sein, dass man ein Produkt umsonst
bekommt. Was im Originalpreis zwei
Dollar war und nun zur Hälfte redu-
ziert ist, kostet den Verbraucher am
Ende nichts, wenn er einen Coupon
hat, der ihm einen Dollar schenkt!

Klingt kompliziert? Ist es aber
nicht. Noch interessanter wird es mit

bestimmten Prämienprogrammen der
Drogerieketten wie beispielsweise
bei Walgreens - ähnlich wie Ross-
mann. Meine ebenfalls deutsche
Freundin Irene erfährt hier mehrmals
im Monat ein sensationelles Ein-
kaufserlebnis: Sie bekommt Geld
geschenkt! 

Da sie Teil des Prämienpro-
gramms ist, leidenschaftlich gerne
Coupons sammelt und stets die
Augen und Ohren nach Sales, sprich
Rabatt-Aktionen, offenhält, kann sie
da manchmal richtiges Glück haben.
Denn wenn alle drei Faktoren zusam-
menkommen, kann sie an der Kasse
bares Geld bekommen und ihren
Einkaufskorb dennoch voller Zahn-
bürsten oder Bodylotion haben. 

Doch damit nicht genug. Irene
holt das Maximum aus der Coupon-
Mania raus: Hat sie Coupons für
Produkte, die sie oder ihre Familie
nicht benötigen, dann stellt sie diese
bei Ebay zum Verkauf. Und die
Menschen kaufen! 

Denn der Amerikaner an sich
bezahlt lieber einen kleinen Obolus
und lässt sich gezielt die Gutscheine

ins Haus schicken, die er wirklich
braucht, anstatt allwöchentlich das
Heftchen zu studieren und sich die
Finger wund zu schnippeln. 

Doch Irene macht das nichts.
Meine patente deutsche Freundin
verdient mit dem Ausschnippeln
Geld - nicht viel, aber die Summe
macht's. Und das Schnippeln hat sie
perfektioniert. Mehrere Seiten auf
einmal ergeben gleich zehn Coupons
und das kann man auch abends beim
Fernsehen erledigen. 

Mir ist das zu nervig, ich behalte
meine Coupons lieber für mich, ohne
dafür einen Vertriebszweig zu eröff-
nen. Für die Produkte, die wir
tatsächlich brauchen ist es schon eine
gute Sache. Da spare ich beim
Wochenendeinkauf bestimmt jede
Woche meine acht bis zwölf Dollar.
Ja, so manche Sitten in diesem doch
so anderen Land sind schon nicht
verkehrt. Und da hat sich die so deut-
sche Erbsenzähl-Mentalität einmal
mehr bewehrt.

Ihre Nora Lincke
N.Lincke@Jobs-Kompakt.de

Spezielle Rabatt-Angebote, Kundenkarten oder Mailing-Aktionen gibt es auch in

Deutschland. Doch in den USA hat das Geschäft mit den Einkaufsgutscheinen eine ganz

andere Dimension angenommen. Es geht so weit, dass Coupon-Sammler ihre wertigen

Papierstücke auf Ebay versteigern und man in nicht seltenen Fällen an der Supermarkt-

kasse sogar Geld dafür wiederbekommt, dass man einfach nur einkaufen war

3. Mai 2011

Die Coupon-Mania
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Wer zahlt mein
Gehalt, wenn der

Betrieb insolvent ist?
In der letzen Ausgabe haben wir gezeigt, dass das

Arbeitsverhältnis in der Insolvenz fortbesteht. Aber woher
bekommt der Arbeitnehmer in der Insolvenz sein Geld?

Bei der Beantwortung dieser
Frage sind zwei Phasen zu
unterscheiden, nämlich die

Zeit vor und nach Eröffnung des
Insolvenzverfahrens. Hat es vorher
schon Zahlungsverzögerungen oder
Ausfälle gegeben, ist der Arbeit-
nehmer nicht besser-
gestellt als jeder an-
dere Gläubiger auch. Er
kann im Insolvenzver-
fahren seinen ausste-
henden Lohn anmelden
und darauf hoffen, dass
am Ende des Insolvenz-
verfahrens noch genü-
gend Masse vorhanden ist und er
wenigstens einen Teil seines Geldes
bekommt. Dies ist in den meisten
Fällen unbefriedigend. Im Gegen-
satz dazu, ist der Arbeitnehmer in
der Phase nach Eröffnung des
Insolvenzverfahrens  gesichert.
Führt der Insolvenzverwalter das
Unternehmen fort, um es später
möglicherweise zu veräußern, und
nimmt er dafür die Arbeitskraft der
Angestellten in Anspruch, haftet er
unter Umständen sogar  persönlich
für die Verbindlichkeiten aus den
Lohnansprüchen der Mitarbeiter. 

Für diese Zeit kann der Arbeit-
nehmer Insolvenzgeld bei der
Bundesagentur für Arbeit beantra-
gen. Das Arbeitseinkommen des
Arbeitnehmers ist für die letzten

drei Monate vor Eröffnung des
Insolvenzverfahrens durch Insol-
venzgeld gesichert. Dabei handelt
es sich um eine Ersatzleistung für
den ausgefallenen Lohn. Alle
Angestellten haben

Anspruch auf die
Leistung, vom geringfügig Be-
schäftigten bis zum leitenden
Angestellten. Abgesichert ist der
Nettolohn in voller und unbegrenz-
ter Höhe. Auch Sonderleistungen
wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld,
vermögenswirksame Leistungen
oder auch Überstunden sind abgesi-
chert. Der Arbeitnehmer erhält die-
selbe Nettoleistung, die er auch von
seinem Arbeitgeber beanspruchen
kann. Da die Zahlungen in Höhe
des Nettoentgeltes erfolgen, sind
sie steuerfrei. Ein Zahlungsurteil
braucht der Arbeitnehmer auch
nicht gegen seinen Arbeitgeber. Ein
solches müsste erst erstritten wer-
den, was mit Zeit und Geld verbun-
den ist und das Arbeitsverhältnis
unnötig belasten würde.

Da die Erhaltung des Betriebes

vorrangiges Ziel des deutschen
Insolvenzrechts ist, wird der
Insolvenzverwalter versuchen, den
Betrieb möglichst reibungslos auf-
rechtzuerhalten. Hierfür braucht er
jedoch die Mitarbeiter und deren
Knowh-how. Die wiederum brauchen
ihr Einkommen auch in der Phase,
in der das Verfahren noch nicht
eröffnet wurde, schließlich laufen
die monatlichen Kosten weiter.
Damit die weitere Gehaltszahlung
gewährleistet werden kann, gibt es
hier die Möglichkeit, dass der
Insolvenzverwalter das Insolvenz-
geld durch eine Bank vorfinanzie-
ren lässt. In diesem Fall sind die
Gehälter und die pünktliche
Zahlung auch schon in der Phase
des vorläufigen Insolvenzverfah-
rens, also vor Eröffnung, gesichert.
Er muss also nicht warten, bis der
Zeitpunkt der Eröffnung, ab dem
drei Monate rückwirkend gezahlt
werden, feststeht. Der Arbeitneh-
mer hat mit alldem nichts zu tun.
Die Abwicklung nimmt der
Insolvenzverwalter vor. In diesem
Fall muss der Arbeitnehmer noch
nicht einmal einen Antrag auf
Insolvenzgeld stellen.

Achtung: Trotz aller Siche-
rungsmöglichkeiten besteht kein
lückenloser Schutz vor Zahlungs-
ausfällen. Insolvenzgeld wird nur
für die Zeit vor Eröffnung des

Verfahrens gewährt, weshalb für
die Zeit danach gegen die Firma
nur Masseverbindlichkeiten gel-
tend gemacht werden können.
Diese sind wiederum zur Insol-
venztabelle anzumelden.

Es besteht auch die Möglichkeit,
dass die Lage für den Insolvenz-
verwalter zunächst so aussieht, dass
eine Fortführung oder zumindest
eine vorübergehende Betriebsfort-
führung wirtschaftlich möglich ist,
es dann aber doch aus unvorherseh-
baren Gründen anders kommt.
Wichtig ist, keine großen
Gehaltsrückstände auflaufen zu las-
sen, denn mehr als drei Monate
werden auch durch das
Insolvenzgeld nicht abgedeckt und
es besteht somit keine Sicherung.
Bei Unsicherheiten sollte das offe-
ne Gespräch mit dem Arbeitgeber
gesucht werden. Auch Betriebsräte
können oft Auskunft geben, da sie
meistens informiert werden.

Es steht somit fest, dass die
schlimmsten Befürchtungen, die
ein Arbeitnehmer hat, wenn er von
der Insolvenz seines Arbeitgebers
hört, nicht unbedingt wahr werden
müssen. Arbeitnehmer sollten sich
allerdings beraten lassen, um die
Risiken zu minimieren.

Text: Otmar Korte,
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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Wie werde
ich Energie-
berater?
Die Ausgaben für Energie steigen
und steigen - spätestens jetzt
sollte der Punkt erreicht sein,
durch eine professionelle
Energieberatung Sparpotenziale
aufzudecken! Sie wissen nicht wie
Sie vorgehen sollen oder an wen
Sie sich wenden können? Ein
Energieberater kann helfen. Eine
Weiterbildung zum Energieberater
ist auch für Quereinsteiger möglich
Die Tätigkeit im Überblick
Energieberater informieren Privat-
haushalte und Wirtschaftsbetriebe in
wirtschaftlicher und technischer
Hinsicht über einen sparsamen und
umweltschonenden Energieeinsatz,
insbesondere bei Sanierungsmaß-

nahmen, Modernisierungsvorhaben
sowie bei Neubau- und gewerbli-
chen Investitionsvorhaben. Dabei
prüfen sie die technischen Gegeben-
heiten in Bezug auf Heizungs-,
Lüftungs-, Sanitär- und Klimaan-
lagen und erstellen ein günstiges

Energiekonzept. Hauptsächlich ar-
beiten sie in Energieberatungsunter-
nehmen, Ingenieur- und Architek-
turbüros oder in der öffentlichen
Verwaltung, z.B. bei Landratsäm-
tern. Ebenso sind sie bei Verbrau-
cherorganisationen oder Energiever-

sorgern tätig. Darüber hinaus können
sie unter anderem bei Herstellern von
Solarzellen, Brauchwasseraufberei-
tungsanlagen oder Industrieöfen und
Heizungsanlagen beschäftigt sein.
Die Ausbildung im Überblick
Energieberater ist eine berufliche
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Aus-/Weiterbildung

Weiterbildung nach der Handwerks-
ordnung (HwO) bzw. dem Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG). 
Bildungseinrichtungen der Hand-
werkskammern sowie private Bil-
dungsträger bieten Vorbereitungs-
kurse auf die Prüfung zum Energie-

berater bzw. zur Energieberaterin an.
Sie dauern in Vollzeit ca. 1 bis 7
Monate, in Teilzeit ca. 1 bis 12
Monate. Auch werden Fernlehr-
gänge bzw. E-Learning-Kurse ange-
boten, die unterschiedlich lange dau-
ern können.

Zudem bieten einige Hochschulen
Studiengänge im Bereich Energie-
wirtschaft/Energiemanagement bzw.
innerhalb von Studiengängen zertifi-
zierte Weiterbildungskurse (z.B.
rationelle Energienutzung) an.

Quelle: berufenet.arbeitsagentur.de

Rot, gelb, grün, blau - Das
bunte Thermografiebild stellt
dem Energieberater eine
wertvolle Hilfe dar. In
Kombination mit einer
Energieberatung können
Hausbesitzer anhand der
Wärmebilder und einem
Beratungsgespräch konkrete
Entscheidungen für die
energetische Modernisierung
des Gebäudes treffen 

FOTO: NEWSGO.DE

ELBCAMPUS
Kompetenzzentrum der
Handwerkskammer Hamburg
Zum Handwerkszentrum 1 
21079 Hamburg
Tel.: 040 35905-777
weiterbildung@elbcampus.de
http://www.elbcampus.de

date up education GmbH
Beim Strohhause 29
(Berliner Tor Center)
20097 Hamburg
Tel.: 040 809075-0
info@date-up.com 
http://www.date-up.com

IBB Institut für Berufliche
Bildung AG Hamburg
Wendenstr. 29
20097 Hamburg-Hammerbrook 
Tel.:  040 235329-85 
EMail:  hamburg@ibb.com 
http://www.ibb.com

WBS TRAINING AG
Wandalenweg 14
20097 Hamburg-Hammerbrook 
Tel.: 040 229432-43 
hamburg@wbstraining.de 
www.wbstraining.de/weiterbildung-
in/hamburg/ 

TÜV Süd Akademie GmbH
Training Center Hanse
Clemens-Schultz-Str. 3
20359 Hamburg-St.Pauli 
Tel.:  040 300846-8715 
bjoern.kossmann@tuev-sued.de 
http://www.tuev-sued.de/akademie 

Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein 
Ramskamp 8, 25337 Elmshorn 
Tel.: 04121 795-130 
christiane.becker@wak-sh.de 
http://www.wak-sh.de
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Der Lack-
Doktor

Woher kommt Paint Fix Pro?
Die Firma Sandy's GmbH & Co. KG
als Lizengeberin der Marke "Paint Fix
Pro" hat ihren Sitz in Saarbrücken.
Hier entstand vor über 9 Jahren das
Geschäftsmodell. In der einzigen
Großstadt des Saarlandes mit ca.
240.000 Einwohnern wurde das
System des smart-repair oder auch
spot-repair zwei Jahre lang getestet
und verfeinert und schließlich zum
Franchise-Modell entwickelt. 
Finanzen
Einmalige Eintrittsgebühr: 
16.900 Euro + MwSt.
Franchise-/Lizenzgebühr: 

249,00 Euro monatlich + MwSt.
Gesamtinvestition: 
16.900 - 25.000 Euro + MwSt.

Weitere Informationen 
www.paintfixpro.de

Paint Fix Pro in Norddeutschland
Pinneberg bei Hamburg
Herr Arkadiusz Kosak
Hauptstraße 74, 25497 Prisdorf

Rendsburg, Kiel, Schleswig
Herr Jadranko Vuleta
Friedrichstadter Str. 32-34
24768 Rendsburg

F R A N C H I S I N G  M I T  PA I N T  F I X  P R O



Mit diesem Franchise-System wird eine Zielgruppe angesprochen, die extrem

groß ist. Denn fast jeder deutsche Autofahrer hat mal einen Lackschaden an

seinem Fahrzeug. Hier kommt der mobile Einsatz von Paint Fix Pro ins Spiel

Ein Kratzer, Dellen und
Schrammen - Lackschäden am
Auto sind das täglich Brot von

Paint Fix Pro. Die Geschäftsidee: der
mobile "Lackdoktor". Der Unter-
schied zu teuren Autowerkstätten
oder professionellen Lackierereien
besteht darin, dass das mobile
Einsatzteam in der Regel beim
Kunden vor Ort ist und lediglich den
schadhaften Bereich im Lack repa-
riert.

Die sogenannten spot-repair oder
smart-repair Reparaturen können
aufgrund der Begrenzung der zu
bearbeitenden Fläche und der
Tatsache, dass keinerlei Teile ab-
und angebaut werden müssen, viel
schneller und günstiger durchgeführt
werden als dies in der traditionellen
Lackiererei der Fall wäre. Die
Ersparnis für die Kunden beträgt
hierbei bis zu 70 Prozent.

Auch im Sortiment der Repara-
turarbeiten der Lackdoktoren sind
Löcher oder Risse in Lederpolster-
sitzen, Beschädigungen in Türver-
kleidungen und Armaturenbrettern

sowie Steinschlagschäden in Wind-
schutzscheiben. Das Geheimnis des
innovativen Konzepts ist ein speziel-
les Airbrushverfahren. Vorkennt-
nisse sind für die Anwendung nicht
erforderlich. 

Hauptkundenkreis sind beispiels-
weise Autohändler, Fuhrparkbetrei-
ber und Autovermietungen, aber
auch jeder private Autobesitzer. Der
Franchisenehmer vor Ort entschei-
det, welche Kunden er bevorzugt.
"Wir empfehlen, eine kleine
Werkstatt einzurichten, da die
Franchisepartner hier auch die Mög-
lichkeit haben, Privatkunden bedie-
nen zu können", erläutert der
Geschäftsführer Andreas Brückner.

Das System zur mobilen Sofort-
reparatur von Autolackschäden und
mehr ist Teil eines klassischen
Franchise- Modells. 16.900 Euro
müssen einmalig gezahlt werden,
249 Euro jeden Monat. Als Gegen-
leistung bekommt der Franchise-
partner eine ansehnliche Palette an
Leistungen.

Geht ein Franchise-Nehmer einen

Vertrag mit Paint Fix Pro ein, so
erhält er eine gemeinsame Standort-
suche und Prüfung, Gründungs-
coaching, Fördermittelsuche und
Beantragung. Für den Start gibt es
eine komplette Grundausrüstung,
mit der er sofort Lackreparaturen
durchführen kann. Auch wird der
Franchisepartner in einer intensiven
Einzelschulung, die je nach Bedarf
bis zu drei Wochen dauern kann, mit
dem nötigen Wissen ausgestattet. 

Im Lizenzvertrag inbegriffen ist
zudem ein spezielles Google-Such-
maschinenmarketing. "Einige unse-
rer Partner machen 70 Prozent ihres
Geschäftes über ihre Webseite,
obwohl die Kosten dafür nur 50,-
Euro im Monat betragen", weiß
Andreas Brückner. Außerdem gibt es
eine Hotline, die bei technischen
oder organisatorischen Problemen
erreichbar ist. 

"Neben einem erprobten Konzept
bieten wir unseren Partnern in Zu-
sammenarbeit mit der Unterneh-
mensberatung Advice Management
auch Unterstützung rund um

Existenzgründungen an", so Andreas
Brückner. Auf Wunsch gehört dazu
die Erstellung des Businessplans,
Begleitung bei Bankgesprächen und
Coaching vor Ort bei Themen wie
Erstkundenakquise, Erstellung
Marketingplan, Promotion, etc. 

Potentielle Franchisepartner, die
mit dem Sofortreparatur-Konzept
erfolgreich sein wollen, sollten nach
Aussage des Geschäftsführers hand-
werkliches Geschick, Motivation,
Ehrgeiz und den Willen zum Erfolg
mitbringen. Hilfreich kann auch
Erfahrung im Bereich Vertrieb sein.
"Sie müssen kein gelernter Lackierer
sein oder aus der Autobranche kom-
men", bestätigt er.

Derzeit sind noch Franchise-
Gebiete zu vergeben. "Auch suchen
wir Master-Lizenznehmer, die unser
System im europäischen Ausland
vertreiben", so Brückner. Er macht
Interessierten Mut: "Manche unserer
Partner erreichen Umsätze jenseits
von 120.000 Euro im Jahr." Der nöti-
ge Unternehmergeist darf da aber
ganz bestimmt nicht fehlen.
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Studie zum Franchising
Franchisings macht den Schritt in die
Selbstständigkeit für viele Gründungs-
wille leichter. Die Existenzgründung
auf Basis eines bereits erprobten
Konzeptes ist mit einem deutlich
geringerem Risiko verbunden, als
wenn man es aus eigener Kraft ver-
sucht. In einer von der KfW Mittel-
standsbank durchgeführten Studie ist
belegt worden, dass Unternehmens-
gründungen mit Hilfe des Franchise-
Systems erfolgreicher verlaufen als
ohne. So sind der Untersuchung zufol-
ge nach fünf Jahren Geschäftstätigkeit
noch rund 90 Prozent der Franchise-

Unternehmen erfolgreich am Markt.
Von den Unternehmern, die auf eige-
ne Faust gegründet haben, schaffen
das nur etwa 50 Prozent.

Informationen Gründungszuschuss
Wer Arbeitslosengeld 1 bezieht und
sich selbstständig machen möchte,
der hat Anspruch auf den Gründungs-
zuschuss. Jedoch hat die Bundes-
arbeitministerin von der Leyen massi-
ve Einsparungen angekündigt. Die
Neuerungen sollen ab 1. April 2012 in
Kraft treten. Deshalb sollte, wer mit
dem Gedanken der Existenzgründung
spielt, recht bald eine Entscheidung
treffen und gegebenenfalls den
Gründungszuschuss beantragen.

Zu den angekündigten
Änderungen gehören:
- Die Grundförderung - Arbeitslosen-

geld-1 + 300 Euro im Monat - soll 
statt neun Monate nur noch sechs 
Monate ausgezahlt werden. 

- Die Aufbauförderung - 300 Euro im
Monat nach Ablauf der Grund-
förderung - soll von sechs auf neun
Monate verlängert werden. 

- Zum Zeitpunkt der Gründung soll 
künftig nicht mehr ein Restanspruch
auf ALG 1 von 90, sondern 180 
Tagen vorausgesetzt werden. 

Weitere Informationen zum Thema
Gründungszuschuss:
www.gruendungszuschuss.de

Paint Fix Pro Team
um Jens Borchardt
in seiner Werkstatt
in Waren an der
Müritz
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Medizinische/r
Fachangestellte/r   

solide Mittlere Reife Dr. med. Eberhard Barth Priv. Doz. Dr.
med. Uwe Desaga Ärzte für Innere
Medizin / Frau Fels 
Mittelweg 123 
20148 Hamburg

Veranstaltungskauf-
mann/-frau

Ausbildungsplatz Teamfähigkeit,/ Flexibilität / selbständiges
Arbeiten / ausgeprägte kommunikative
Fähigkeiten,  /Organisationsgeschick
mind. erfolgreicher Realschulabschluss mit
sehr gutem Ergebnis

Elb-Stand Messebau GmbH 
Frau Buckenberger 
Hermann-Blohm-Str. 3 
20457 Hamburg 
info@elbstand.de

Rechtsanwalts-
fachangestellte/r

Ausbildungsplatz Mittlere Reife oder Abitur / gute
Englischkenntnisse

Dr. Dickstein & Partner Rechtsanwälte
und Fachanwälte / Herr Dr. Peter S.
Dickstein Rechtsanwalt 
Neuer Wall 61 
20354 Hamburg 
info@legalteam.de

Marktmanager/-in Ausbildungsplatz / im gesamten Bereich des
Einzelhandels

Gute Allgemeine bzw. Fachhochschulreife
Freude am Umgang mit Menschen und
Lebensmitteln

REWE Markt GmbH
Personalentwicklung
Natascha Hackmann
040 52204-211

Maschinen- und
Anlagenführer/in

Ausbildungsplatz 
Maschinen- und Anlagenführer/innen richten
Fertigungsmaschinen und -anlagen ein,
Inbetriebnahme und Bedienung

Hauptschulabschluss
Deutschnote: 3 
Mathematiknote: 2 
Englischnote: 3 

Euro Basmati GmbH
Herr Behescht
Klütjenfelder Str. 8
20457 Hamburg
040- 24835545

Job-Bezeichnung Beschreibung Anforderungen Kontakt

Ausbildungsplatz
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Dachdecker/in - Dach-,
Wand- und
Abdichtungstechnik

Ausbildungsplatz Zuverlässigkeit und Interesse an der
Ausbildung

Harald Molkenbuhr GmbH 
Herr Dipl. Ing. Kay Sander 
Winsbergring 26 
22525 Hamburg 
040-8 50 00 96 
k.sander@molkenbuhr.de 

Kaufmann/-frau -
Spedition und
Logistikdienstleistung

Ausbildungsplatz Mittlere Reife mit guten Noten in den
Hauptfächern und in Geografie.

Hermes Logistik GmbH & Co. KG 
Frau Saskia Matthiesen 
Essener Str. 89 
22419 Hamburg 
Ausbildung.Hermes@hermes-europe.de

Fachmann/-frau -
Systemgastronomie 

Ausbildungsplatz Realschule, Mittlere Reife oder Abitur
guter Notendurchschnitt in Deutsch, Mathe
und Englisch

Michael Kaup Systemgastronomie GmbH
Mc Donalds Restaurant- 
Herr Christos Nikolau 
Sieker Landstr. 126 
22143 Hamburg

Pharmazeutisch-
kaufmännische/r
Angestellte/r

Ausbildungsplatz Mittlere Reife / Mittlerer Bildungsabschluss
Deutschnote: 3 
Mathematiknote: 3 
Englischnote: 3 

Mohnhof-Apotheke Stefanie Knälmann 
Herr Stocker 
Bergedorfer Str. 150 
21029 Hamburg 
040-2 78 74 75 20
stocker@knaelmann-apotheken.de

Metallbauer/in -
Konstruktionstechnik

Ausbildungsplatz Hauptschulabschluss smb Schumann GmbH 
Herr Schumann 
Am Felde 25 
25488 Holm, Kreis Pinneberg 
info@smb-schumann.de

Job-Bezeichnung Beschreibung Anforderungen Kontakt
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Job-Bezeichnung Beschreibung Anforderungen Kontakt

Assistenz der
Geschäftsleitung m/w

Allg. administrative und organisatorische
Unterstützung der Geschäftsleitung 

Bevorzugt ein Hochschul- oder
Fachhochschulabschluss Bereich
Betriebswirtschaft / Marketing
Versierter und kreativer Umgang mit den
MS-Office-Anwendungen

Bagel Brothers Hamburg GmbH 
Frau Christine Bühler 
Wexstr. 16 
20355 Hamburg 
c.buehler@bagelbrothers.com

Friseur/in Vollzeit Abgeschl. Ausbildung im Friseurhandwerk
Kenntnisse in allen friseurtypischen
Tätigkeiten / gern auch Jungfriseure/innen
und Wiedereinsteiger/innen gute
Umgangsformen und ein gepflegtes Äußeres

C & M Company GmbH
Frau Steingreber
Feßlerstr. 5
22083 Hamburg
Tel: 0176 821 140 76
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Job-Bezeichnung Beschreibung Anforderungen Kontakt

Verkäufer/in im Textil
Einzelhandel 

Teilzeit Erfahrung im Umgang mit Kunden,
Gewandtheit im Gebrauch der deutschen
Sprache, gepflegtes Äußeres, Freude am
Umgang mit Kleidern und Kunden,
Modebewusstsein, Kenntnisse im Rechnen,
Verlässlichkeit.

La Moda 
Herr Henry Seeberger 
Frau Sibylle Seeberger 
Große Bleichen 36 
20354 Hamburg 
info@lamoda-hamburg.de

Buchhalter/in Teilzeit Abgeschlossene Ausbildung zur/zum
Buchhalter ist wünschenswert
Kenntnisse in der Buchhaltung
Erfahrung im Autohaus von Vorteil

August Storck & Söhne Ford-
Vertragshändler 
Frau Storck 
Eidelstedter Weg 28 
20255 Hamburg 
Tel: 040-56 30 85
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Job-Bezeichnung Beschreibung Anforderungen Kontakt
Zahnmedizinische
Fachangestellte m/w 

Vollzeit Begeisterungsfähigkeit, Aufgeschlossenheit
und Einsatzbereitschaft, guter Umgang mit
Menschen gute Laune und gute
Umgangsformen /Nichtraucher 

Zahnärzte Sternstrasse 
Herr Dr. med. dent. Marcus Dahmen 
Sternstrasse 105 
20357 Hamburg 
040-52 59 58 85 
info@zahnaerzte-sternstrasse.de 

Sachbearbeiter im
Bereich Operation
m/w

Vollzeit /  Gleitzeit Erfahrung im Bereich der Abfertigung in der
ein- und ausgehenden Container-
Linienschifffahrt
Kenntnisse im Gefahrgutbereich 

CMA-CGM (Deutschland) GmbH
Shipping Agency 
Frau Jutta Neumann
Obernstr. 52 - 54 
28195 Bremen 
bre.jneumann@cma-cgm.com 

Spezialitätenkoch/-
köchin

Unbefristet/ Vollzeit Beherrschung der Ayurverdischen und
Südindischen Küche sowie der indischen
Sprache erforderlich 
Berufserfahrung erforderlich 

Restaurant Ayu-Leela Sureshchandra
Trivedi 
Frau Ruchira 
Mundsburger Damm 41 
22087 Hamburg 
040- 2 29 81 09 

Sekretärin (m/w) Nationale und internationale Korrespondenz;
Kundenbetreuung; Terminkoordination

Kaufmännische Ausbildung als
Europasekretär (m/w),
Fremdsprachenkorrespondent (m/w) /
Gute Englischkenntnisse/  Routinierter
Umgang mit MS Office/ Organisationsstark/
Sicheres und serviceorientiertes Auftreten 

Tina Voß GmbH 
Frau Daniela Klemp 
Tintengraben 8 - 9 
30177 Hannover 
05 11- 6 96 84 8- 22 
daniela-klemp@tina-voss.de

Examinierte
Pflegekräfte m/w 

Häusliche Alten- und Krankenpflege 
Vollzeit

Abgeschlossene Ausbildung zum/r
Altenpfleger/in oder zum/r Gesundheits- und
Krankenpfleger/in oder eine vergleichbare
pflegerische Ausbildung

Pflegeservice Morgenstern & Wilkens
GmbH / Herr Jung 
St. Pauli Hafenstr. 104 
20359 Hamburg 
040-60 91 22 34 
jobs@pplus-pflegeservice.de  
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Job-Bezeichnung Beschreibung Anforderungen Kontakt
Transporterfahrer
(m/w)

Mitarbeiter für Transportfahrten in der Nacht Be- und Entladen des Transporters  
körperliche Belastbarkeit erforderlich/ 
Vorausgesetzt Führerschein Klasse 3/B

Carmen Schmidt 
Frau Carmen Schmidt 
Zu den grünen Kämpen 2 
21388 Soderstorf 
041 72-96 98 00 

Gymnastiklehrer/in Fitnesstrainer in Teilzeit Erfahrung als Trainer im Sport- und
Gesundheitsbereich / Serviceorientiertheit /
Kommunikationsstärke / Aufgeschlossenheit
und Eigeninitiative

Mrs.Sporty Club HH-Schnelsen 
Frau Heike Gerblich 
Frohmestr. 11j 
22457 Hamburg 
club76@club.mrssporty.de

Reinigungshilfe (m/w) Büroreinigung
6 Stunden wöchentlich; freitags 12 - 18 Uhr
(Wird als Minijob angemeldet. 8,50 Euro/Std.)

Erfahrung, sauberes und ordentliches 
Auftreten. Gute Deutschkenntnisse

Wolter-Rousseaux Media GmbH
Frau Dominque Rousseaux
Gutenbergring 41 
22848 Norderstedt 
Telefon 040 64 666 1600

Kundenberater/in
im Außendienst

Beratung und Verkauf von Stellenmarkt- und
Imagevideos für Unternehmen in Vollzeit.
Führerschein erforderlich.

Freundliches und aufgeschlossenes
Auftreten. Kaufmännischer Berufabschluss
oder Studium. Erfahrung in der Film oder
Videofilm-Branche. Sehr gute MS Office-
Kenntnisse. 

Wolter-Rousseaux Media GmbH
Herr Michael Weikel
Gutenbergring 41 
22848 Norderstedt 
Telefon 040 64 666 1600

Staplerfahrer/in 
mit Schein

Vollzeit Abgeschlossene Ausbildung
Deutsch in Wort und Schrift

Wolter-Rousseaux Media GmbH
Herr Michael Weikel
Gutenbergring 41 
22848 Norderstedt 
Telefon 040 64 666 1600
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Jobs-Kompakt NORD weiß, wo es freie Stellen bei reeller und
fairer Bezahlung gibt. Egal ob im Handwerk, im Büro, gewerb-
lich, kaufmännisch oder technisch - an die Job-Maschine von
Jobs-Kompakt NORD sind diverse Firmen unterschiedlicher
Branchen angeschlossen. Ihre Bewerbung erreicht immer die
richtigen Unternehmen FOTO: MASHE - FOTOLIA.COM

Wie schon mehrfach in frühe-
ren Ausgaben von Jobs-
Kompakt NORD erwähnt,

gibt es zahlreiche freie Stellen im
Handel, in der Logistik, auf dem
Bau, im Handwerk, in der Luft- und
Raumfahrtindustrie, oder auch in der
Altenpflege und in den Heilberufen.
Ungelernte Kräfte werden genauso
gesucht, wie Facharbeiter, Techniker
oder Ingenieure.

Auf der anderen Seite gibt es viele
Erwerbslose oder Umsteiger, die sich

gerne anderweitig orientieren möch-
ten, aber vielfach nicht wissen, wel-
che Unternehmen Personal suchen
bzw. für welche interessanten
Positionen/Anforderungen sie geeig-
net wären. Dabei gibt es viele
Stellen, die auch für Quereinsteiger
absolut interessant sind und tolle
Perspektiven bieten.

Jobs-Kompakt NORD spricht täg-
lich mit vielen Firmen und Personal-
chefs und weiß, welche Unterneh-
men vakante Positionen zu besetzen

haben und welche Anforderungspro-
file erwartet werden bzw. für welche
Quereinsteiger sich eine Bewerbung
lohnt. 

Einige dieser Firmen haben sich
in der Jobs-Kompakt NORD "Job-
Maschine" zusammengeschlossen
und erwarten Ihre Bewerbung.
Aktuell sind Großunternehmen,
Mittelständler, aber auch Personal-
dienstleister vertreten. 

Das einzige, was Sie tun müssen:
Füllen Sie den Initiativ-Bewer-

bungsbogen (re.S.) aus und senden
sie ihn an uns (Post, Fax o. E-Mail). 

Jobs-Kompakt NORD leitet Ihr
Bewerbungsformular an ALLE teil-
nehmenden Unternehmen weiter und
drückt Ihnen die Daumen, dass Sie
eine Antwort bzw. eine Einladung
zum Bewerbungsgespräch erhalten. 

HINWEIS: Ihre Bewerbung wird nicht
automatisch an die Inserenten dieser
Ausgabe weitergeleitet. Bitte bewer-
ben Sie sich dort direkt!

Bewirb
Dich jetzt

Mit nur einer Bewerbung  bis zu 30
Unternehmen erreichen! Die Job-

Maschine von Jobs-Kompakt NORD
macht's möglich! Einfach

das Initiativ-Bewerbungsformular
auf der nächsten Seite ausfüllen

und an Jobs-Kompakt NORD
schicken. Wir leiten es dann

umgehend weiter
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Mit der Maus zum
Traumjob
Täglich aktualisierte
Stellenanzeigen finden
Sie natürlich auch
bei uns im Web


